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§ 1

§ 2 Nummern 2 und 3 der Verordnung über den Bebau-
ungsplan Lohbrügge 87 vom 17. August 1999 (HmbGVBl. 
S. 215), geändert am 15. Januar 2001 (HmbGVBl. S. 4), erhält 
folgende Fassung:

	  „2. � Im Kerngebiet sind Vergnügungsstätten (insbesondere 
Wettbüros, Spielhallen und ähnliche Unternehmen im 
Sinne von § 1 Absatz 2 des Hamburgischen Spielhallen-
gesetzes vom 4. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 505), 
geändert am 20. Juli 2016 (HmbGVBl. S. 323), die der 

Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglich
keiten dienen), Bordelle, bordellartige Betriebe sowie 
Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf 
Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuellem 
Charakter ausgerichtet ist, unzulässig.

	   3. � In den Gewerbegebieten sind ausschließlich das Woh-
nen nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe zuläs-
sig. Lagerplätze, Lagerhäuser, Tankstellen, Bordelle 
und bordellartige Betriebe sind unzulässig. Ausnahmen 
für Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen.“

Neunte Verordnung 
zur Änderung der Gebührenordnung 

für das Schulwesen sowie für die Bereiche der Berufsbildung 
und der allgemeinen Fortbildung

Vom 25. Juli 2017

Auf Grund der §§ 2 und 10 des Gebührengesetzes vom 
5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 4. April 
2017 (HmbGVBl. S. 92, 95), in Verbindung mit § 13 Absatz 3 
des Hamburgischen Schulgesetzes vom 16. April 1997 
(HmbGVBl. S. 97), zuletzt geändert am 15. September 2016 
(HmbGVBl. S. 441), wird verordnet:

In Anlage C der Gebührenordnung für das Schulwesen 
sowie für die Bereiche der Berufsbildung und der allgemeinen 
Fortbildung vom 7. Dezember 1993 (HmbGVBl. S. 349), 
zuletzt geändert am 6. Dezember 2016 (HmbGVBl. S. 556), 
wird in Nummer 2.1 folgender Satz angefügt:

„Für alle nach dem Bildungs- und Teilhabepaket an
spruchsberechtigten Kinder ist die Betreuung an Ferien
tagen bis zu sechs Wochen gebührenfrei.“

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 25. Juli 2017.

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über den Bebauungsplan Lohbrügge 87
Vom 27. Juli 2017

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 
30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193, 2197), in Verbindung mit § 3 
Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung 
vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert 
am 13. Februar 2015 (HmbGVBl. S. 39), sowie § 1 der Weiter
übertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. 
S. 481), zuletzt geändert am 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, 
147), wird verordnet:
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§ 2

Die Begründung der Änderung des Bebauungsplans wird 
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt.

§ 3

Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1.	 Eine Begründung der Planänderung kann auch beim ört-

lich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden 
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kos-
tenerstattung erworben werden.

2.	 Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein 
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 

nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3.	 Unbeachtlich werden

a)	 eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b)	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und 

c)	 nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

	 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem 
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

Hamburg, den 27. Juli 2017.

Das Bezirksamt Bergedorf


